
Riehen 
Sozialdemokratische Fraktion 

Interpellation 
betr. Baumfällung im Baumschutzgebiet 

Gemäss dem kantonalen Baumschutzgesetz sind Bäume in Baumschutzgebieten, 
die im Zonenplan ausgewiesen sind, ab einem gewissen Umfang (z.B. ab einem 
Stammdurchmesser von 16cm auf einer Höhe von 1m über dem Boden) geschützt. 

Paragraph 6 des genannten Gesetzes legt fest, gemäss welchen Punkten in einer 
Baumschutzzone die Bewilligung für eine Baumfällung erteilt werden darf (Baum als 
Gefahr für die Bevölkerung, Pflegemassnahme für den übrigen Baumbestand, 
Schutz der Wohnhygiene, Erhaltung des Baumes im öffentlichen Interesse 
unverhältnismässig). 

Kürzlich wurden an der Ecke Fürfelderstrasse-Langenlängenweg Nadelbäume gefällt 
(siehe Bilder). Gemäss Baubewilligungsbegehren sollen an ihrer Stelle 
Autoparkplätze erstellt werden. Diese Bäume standen in einem Baumschutzgebiet. 

Die Interpellierende bittet den Gemeinderat in diesem Zusammenhang um die 
Beantwortung folgender Fragen: 

1. Liegt für die genannte Baumfällung eine Bewilligung vor? 

2. Hat die Gemeinde Riehen im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens ihre 
Zustimmung zur Baumfällung gegeben? Wenn ja, mit welcher Begründung? 

3. Welche Empfehlung hat die Baumschutzkommission abgegeben, falls diese in 
diesem Fall angehört werden musste? 

4. Wie begründet das Bau- und Gastgewerbeinspektorat des kantonalen Bau-
und Verkehrsdepartements die erteilten Baumfällungen (vgl. die 
entsprechenden Möglichkeiten gemäss §6 des Baumschutzgesetzes)? 

5. Wurde mit der Bewilligung zur Baumfällung eine Auflage betr. 
Ersatzpflanzungen gemacht? 

6. Erachtet es der Gemeinderat als sinnvoll, dass Baumfällungen zur Erstellung 
von Autoparkplätzen in Vorgärten (insbesondere in Baumschutzgebieten) 
erteilt werden? 



Ich bedanke mich beim Gemeinderat für die Beantwortung meiner Fragen. 

Dr. Petra Priess 
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